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Signatur StAZH OS NF 1 (S. 432) 

Titel Vorschrift vom 22. Brachmonath 1816, betreffend 
den Gebrauch der Standesfarbe bey den 
Oberämtern. 

Ordnungsnummer  

Datum 22.06.1816 
 
[S. 432] Der Kleine Rath hat, in Genehmigung des Gutachtens der Lbl. Justiz-
Commission, betreffend die Regel, welche die Oberämter künftig in Ansehung des 
Gebrauchs der Standesfarbe zu beobachten haben, beschlossen, den sämtlichen 
Herren Ober-Amtmännern die Weisung zugehen zu lassen, daß, gleichwie es unter 
den Herren Bezirksstatthaltern geschehen, die Standesfarbe nur in zwey Fällen, 
nähmlich: 
1. Bey Beeydigung der jungen Mannschaft, und 
2. Bey Einsetzung des Pfarrers einer Gemeinde 
von den Oberamtswaibeln getragen werden soll. 
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